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Einleitung 
Bei der Agroforstwirtschaft handelt es sich um die Anlage, Pflege und Nutzung von multifunktionalen 
Landnutzungssystemen, bei denen Bäume und Gehölze in Kombination mit der Landwirtschaft auf der 
gleichen Fläche angebaut und genutzt werden [1]. Neben der Einbeziehung des Acker-, Futter- und 
Gartenbaus kann auch eine Nutztierhaltung erfolgen. Grundlegend werden Agroforstsysteme (AFS) 
nach der Kombination des Gehölzanbaus mit der Pflanzenproduktion (arable Systeme) oder der Tier-
haltung (silvopastorale Systeme) unterschieden. Die Kombination der drei Komponenten (agrosil-
vopastorale Systeme) ist beispielsweise in Gemischtbetrieben zu finden. 

Durch Wechselwirkungen zwischen mehrjährigen Gehölzstrukturen und zumeist einjährigen landwirt-
schaftlichen Kulturen können auf der Fläche nachhaltige Synergieeffekte wie bspw. Diversifizierung 
der Ertragsstruktur, Nitratbindung und Humusaufbau erzielt werden. AFS sind im Regelfall artenreicher 
als reine landwirtschaftliche Kulturen, schaffen Rückzugs- und Ruhezonen, fördern Nützlinge und kön-
nen den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln senken [2-7]. Agroforstwirtschaft steht folglich für ein kom-
plexes Agrarsystem, das Prinzipien der Agrarökologie verfolgt und deren Umsetzung zahlreiche ökolo-
gische, ökonomische und auch gesellschaftliche Bereiche des gesamten Agrar- und Nahrungsmittel-
sektors berührt. AFS können somit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Natur und Umwelt leisten [8]. 

Eine besondere Rolle kommt der Agroforstwirtschaft im Klimaschutz zu [9-12]. Studien zeigen, dass 
sowohl im Boden durch eine verstärkte Festlegung von Bodenkohlenstoff [13-15] als auch in der Bio-
masse [16] erhebliche Potenziale liegen. 

Eine Honorierung des freiwilligen Engagements der Landbewirtschaftenden, eine nachhaltigere Nut-
zung auf ihren Flächen zu realisieren und zu bewirtschaften, ist daher aus Verantwortung für die Zu-
kunft geboten und gesamtgesellschaftlich legitim [17]. Die Öko-Regelungen (ÖR) als Teil der sogenann-
ten „Grünen Architektur“ der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) wurden neu eingeführt. Be-
triebe können sich seit 2023 die Bewirtschaftung von AFS aus Mitteln der 1. Säule über die ÖR 3 „Bei-
behaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland und Dauergrünland“ fördern las-
sen. Nach einer Erhöhung von urspr. 60 Euro je Hektar Gehölzfläche in 2024 auf 200 Euro in 2025 sind 
weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der ÖR 3 vorgesehen. Ab 2026 soll die ÖR 3 laut Be-
schluss der Frühjahrs-Agrarministerministerkonferenz (AMK) auf 600 Euro je Hektar angehoben wer-
den [18]. Eine begleitende Investitionsförderung, die als Grundlage für die darauf aufbauende Beibe-
haltung der Bewirtschaftung dienen soll, wird nur in wenigen Bundesländern und mit großen administ-
rativen Hürden angeboten. Die Förderung der Beratung zu agroforstlichen Themen ist das dritte För-
derinstrument, das in drei Bundesländern angeboten wird. 

Das Bundesumweltministerium (urspr. Das Umweltministerium (urspr. BMUV, jetzt BMUKN) beabsich-
tigt über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) ab 2025 insgesamt 100 Mio. Euro für 
die Anlage von AFS und Hecken bereitzustellen [19]. Die Förderung kann aktuell nicht abgerufen wer-
den, was dazu führt, dass einige Bundesländer die Investitionsförderung zurückhalten.  

Für eine Förderung besteht ein politisches Mandat (u. a. Bundestag-Drucksache 19/24389 sowie Bun-
desrat-Drucksache 420/21) sowie ein gesetzlicher Rahmen, die im Klimaschutzgesetz (KSG) festgeleg-
ten Ziele zu erreichen [20-22]. 
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Stand der Umsetzung von Agroforstwirtschaft in Deutschland 
Überblick nach Bundesländern 
Die Eintragungen in der Agroforst-Landkarte des DeFAF e.V. geben einen Überblick zu etablierten Ag-
roforstsystemen und Akteur:innen in Deutschland. Zum 31.12.2024 konnte folgender Stand verzeich-
net werden: 17 wissenschaftliche Einrichtungen, 18 Bildungs-, Informations- und Beratungsstellen und 
6 Dienstleistungsbetriebe. Von den insgesamt 203 eingetragenen Agroforstflächen sind 79 silvopasto-
rale Systeme (39 %); es handelt sich dabei um AFS, in denen Gehölze auf Grünland gepflanzt oder mit 
der Nutztierhaltung kombiniert wurden. Bei 93 Flächen (46 %) handelt es sich um silvoarable Systeme 
und bei 31 Flächen (15 %) um agrosilvopastorale Systeme (Abbildung 1). Darüber hinaus haben sich 19 
Interessent:innen in der Karte eingetragen, wovon 4 silvopastorale, 5 silvoarable und 10 agrosilvopas-
torale AFS geplant sind. 

Abbildung 1:  Karte der Bundesländer mit relativem Gesamtanteil an der Anzahl gemeldeter Agroforstsysteme und Ver-
teilung nach Agroforstsystemtyp (n = 203, Stand: 31.12.2024, Quelle: [23]). 
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Die Flächen je Bundesland sind in Abbildung 2 a in Hektar angeben. Zur besseren Einordnung der Flä-
chenwirkung je Bundesland wurde der relative Anteil zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (LF) berech-
net (Abbildung 2 b). Diese Betrachtungsweise erlaubt eine bessere Einschätzung der Flächenwirkung. 
In einem Bundesland mit kleinerer Flächenausdehnung, wie bspw. dem Saarland, stehen mit rund 
72,600 Hektar LF weniger potenzielle Flächen für die Agroforstwirtschaft zur Verfügung, dennoch ist 
deren Anteil mit 20,7 ‰, verglichen zu anderen Bundesländern, durchaus als „hoch“ zu bewerten. 

Abbildung 2: Agroforstsystemflächen nach Bundesland (a) und Anteile von Agroforstsystemflächen je durchschnittlicher 
Betriebsgröße (b), (n = 203, Stand: 31.12.2024, Quellen: [23], LF Stand 19.04.2024: [24]). 

Die auf der Karte eingetragenen AFS umfassen zum Stand Dezember 2024 1.703 Hektar (sogenannte 
Agroforstsystemfläche). Der Gehölzflächenanteil beträgt hiervon 375 Hektar, also rund 22 % (Abbil-
dung 3). Die tatsächliche Gesamtfläche in Deutschland ist dabei vermutlich um 50 % bis zwei Drittel 
größer, da die Eintragungen freiwillig erfolgen und nicht alle Systeme auf der Agroforst-Landkarte ein-
getragen sind [23, 25]. 

Abbildung 3: Agroforstsystemfläche mit der anteiligen Gehölzfläche (schraffiert) und gehölzfreien Fläche (vollfarbig) in 
Hektar nach Agroforstsystemtyp und insgesamt für Deutschland (n = 203, Stand: 31.12.2024, Quelle: [23]). 
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Etablierung der Agroforstsysteme im Zeitverlauf 
Laut den Eintragungen wurden mit 27 neuen Flächen bisher die meisten AFS im Jahr 2020 angelegt 
(Abbildung 4). 2023 ist mit 211 Hektar die größte Gesamtfläche hinzugekommen. Eintragungen erfol-
gen zeitversetzt, sodass sich in den aktuelleren Jahren die Flächenzahlen zur Etablierung erfahrungs-
gemäß noch erhöhen. 

Abbildung 4: Zeitverlauf gemeldeter Agroforstsysteme bezüglich des Etablierungsjahres 1993 bis 2024 und Gesamtsys-
temgröße mit anteiliger Gehölzfläche in Hektar (n = 203, Stand: 31.12.2024, Quelle: [23]). 

Die Anhebung der Beibehaltungsprämie der ÖR 3 von 60 Euro je Hektar Gehölzfläche auf 200 Euro 
führte, auch aufgrund des praxisfernen Förderrahmens, bisher zu keiner nennenswerten Umsetzung 
neuer Agroforstflächen. Die Förderung deckt in den meisten Fällen bei Weitem nicht die anfallenden 
Bewirtschaftungskosten, geschweige denn, dass hinsichtlich der notwendigen Gesamtinvestitionen ein 
Anreiz für Betriebe aus der ÖR 3 gegeben ist. Zwar ist eine Steigerung der Nachfrage in der Beantra-
gung der ÖR 3 zu verzeichnen, von 51 Hektar in 2023 auf 173 Hektar in 2024 (Stand 05/2024, [26]), 
allerdings liegen die Zahlen weit von der Zielerreichung von 7.500 Hektar für 2024 entfernt [27]. Die 
tatsächliche Bewilligung der Anträge liegt allerdings noch weit darunter, nämlich bei 22,11 Hektar Ge-
hölzfläche für 2023 und 27,07 Hektar für 2024 (Auskunft Bundesministerium für Landwirtschaft und 
Ernährung (BMEL) im Rahmen der Verbändeanhörung am 31.01.2025). Das bedeutet, dass zuletzt rund 
85 % der beantragten Flächen nicht umgesetzt werden konnten bzw. nicht die Kriterien für die ÖR 3 
erfüllen. In Anbetracht der geringen Inanspruchnahme wurde die bis 2027 anvisierte Zielfläche im ak-
tualisierten GAP-Strategieplan (Version 4) von ursprünglich 200.000 Hektar Gehölzfläche auf 
11.500 Hektar Gehölzfläche herabgesetzt [27]. Die Mittelausstattung der ÖR 3 in der 1. Säule beläuft 
sich auf respektive 2, 3, 9, 12, und 12 Millionen Euro für die Jahre 2023 bis 2027. Ein Fortbestand der 
ÖR in der nächsten Agrarförderperiode ist nicht garantiert. Anpassungen der ÖR 3 (Wegfall des Nut-
zungskonzeptes, Mindestabstände zum Flächenrand, geringere zulässige Abstände zwischen Gehölz-
streifen) sind zu Jahresbeginn 2025 in Kraft getreten. Unabhängig von der Förderhöhe ist aufgrund der 
Neuartigkeit der ÖR, der einjährigen Laufzeit und einer nicht gesicherten Finanzierung über das Jahr 
2027 hinaus eine Zurückhaltung der Betriebe zu verspüren [28]. Dies betrifft AFS bezüglich einer lang-
jährigen Betriebsausrichtung in ÖR 3 umso mehr. 
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Gehölzartenzusammensetzung in Agroforstsystemen 
In den in der Agroforst-Landkarte eingetragenen AFS wurden insgesamt mehr als 103 verschiedene 
Baumarten gemeldet. Die am häufigsten genutzten Baumarten sind die Walnuss /Schwarznuss und die 
Pappel, die in jeweils 87 respektive 86 der eingetragenen AFS eingesetzt wurden. Klassische Obstsor-
ten der Streuobstwiese, wie Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume, sind die am nächsthäufigsten genann-
ten Baumarten (Tabelle 2, Anhang), wobei explizit zu erwähnen ist, dass Streuobstwiesen als eine tra-
ditionelle Form der Agroforstwirtschaft nicht in der Agroforst-Landkarte berücksichtigt wurden. Grund 
hierfür ist, dass Streuobstwiesen besonders geschützt sind und nicht zu den produktiven Landnut-
zungssystemen gerechnet werden. Auch bei den Staucharten ist die Vielfalt groß. Insgesamt 70 ver-
schiedene Straucharten (inklusive Halbsträucher) wurden in den eingetragenen AFS verwendet. Hasel-
nuss und Holunder sind mit 59 bzw. 51 Nennungen die am häufigsten gepflanzten Sträucher. Analog 
zu den Baumarten kommt eine Vielzahl weiterer Straucharten lediglich vereinzelt vor (Tabelle 3, An-
hang). In der aktualisierten Version der Agroforst-Landkarte stehen 135 Baum- und 56 Straucharten 
standardmäßig zur Auswahl, weitere Arten können in Freifeldern genannt werden [25]. 

Hemmnisse und Probleme der Neueinrichtung und der Fortsetzung 
von Agroforstwirtschaft 
Von verschiedenen Agroforst-Akteur:innen geäußerte Herausforderungen und Umsetzungsschwierig-
keiten wurden im Rahmen des Gutachtens identifiziert und entsprechend der Adressaten der Hand-
lungsempfehlung kategorisiert. Diese werden mit aktuellen Erkenntnissen aus der Literatur ergänzt 
und in vier Themenbereiche gegliedert: 

1) Planung, Antragstellung, Beratung, 
2) Umsetzung in der Praxis zur Anlage bzw. Fortführung der Bewirtschaftung, 
3) rechtliche Aspekte und  
4) wissenschaftliche Aspekte. 

Ausgewählte Ergebnisse aus sechs Umfragen – teilweise eher quantitativ orientierte Online-Befragun-
gen, teilweise eher qualitativ orientierte Interviews – werden schlaglichtartig wiedergegeben, um auf 
die Hauptfragestellung des Gutachtens einzugehen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Hierbei 
ist jedoch hinsichtlich der Repräsentativität der ausgewerteten Umfragen einzuräumen, dass die Teil-
nehmenden überwiegend aus dem direkten Umfeld der Agroforstwirtschaft im weiteren Sinne kom-
men. Teilweise sind Äußerungen auf „frühe Umsetzende” zurückzuführen. Landbewirtschaftende, die 
trotz der bisherigen schwierigen Rahmenbedingungen Agroforst erfolgreich implementiert haben, 
zeichnen sich v. a. durch ihre intrinsische Motivation aus sowie ihre Bereitschaft, sich gegen äußere 
Widerstände durchzusetzen [29]. Eine breitere Datenbasis (z. B. randomisierte Gruppe) bzw. eine we-
niger selektierte Gruppe könnte mutmaßlich stärker von der antipizierten Wirtschaftlichkeit motiviert 
sein. Es ist auch anzunehmen, dass bisherige durchaus erfolgreiche Aufpreis-Vermarktungen sowie Ef-
fekte im Hinblick auf den Imagegewinn im Falle einer stärkeren Verbreitung nur eingeschränkt skalier-
bar sind. 

Folgende Umfragen aus den Jahren 2023 bis 2024 wurden in die Analyse einbezogen (Umfrage A bis 
F): 

Umfrage A: 83 Landbewirtschaftende beteiligten sich an der seit 2023 laufenden, deutschlandweiten 
Onlinebefragung des DeFAF e.V. zum Interesse an der Agroforstwirtschaft [30]. 72 Teilnehmende 
(87 %) gaben an, dass sie die Einführung eines AFS in Betracht ziehen würden. Spitzenreiter unter den 
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Bundesländern war Niedersachsen (n = 41), was allerdings auf ein starkes regionales Bewerben der 
Umfrage zurückzuführen ist. Bayern (n = 11) und Brandenburg (n = 8) zeigten ebenfalls eine hohe Be-
teiligung. Nordrhein-Westfalen und Sachsen (jeweils 5 Antworten) wurden ebenfalls stärker abge-
deckt. Andere Bundesländer (Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen) hatten geringere Rücklaufquoten (jeweils 1-4 Antworten) [30].  

Umfrage B wurde von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) unter Landbewirt-
schaftenden durchgeführt, um den Stand der Umsetzung der Agroforstwirtschaft „im weiteren Sinne“ 
zu ermitteln. Die teilnehmenden Betriebe weisen eine heterogene Größe auf: 33 % bewirtschaften 
weniger als 50 Hektar, während 22 % zwischen 50 und 100 Hektar und nur 3,6 % mehr als 1.000 Hektar 
bewirtschaften. Bezüglich der Bewirtschaftungsformen gaben rund 69,8 % an, nach ökologischen Me-
thoden, 30,2 % nach regenerativen und 20,9 % nach konventionellen Methoden zu arbeiten, wobei 
Mehrfachnennungen erlaubt waren. Bei einem bundesweiten Durchschnitt von 11 % aller Betriebe, 
die nach den Kriterien des Ökologischen Landbaues wirtschaften [24], ist diese Gruppe daher überre-
präsentiert. 60,4 % der Befragten gaben an, Mitglieder der AbL zu sein [31]. 

Umfrage C richtete sich an landwirtschaftliche Berater:innen und Planer:innen zur Erstellung eines 
Aus- und Weiterbildungsangebots für die Agroforstwirtschaft im Rahmen des Projektes zu Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen (AUKM) des DeFAF e.V. und erreichte 32 Personen. In Bezug auf die ge-
genwärtige Tätigkeit wurde von 43,7 % der Teilnehmenden angegeben, dass sie bereits als Berater:in 
oder Planer:in im agroforstwirtschaftlichen Bereich tätig sind, während 56,2 % angaben, noch nicht in 
diesem Bereich tätig zu ein. Das breite Altersspektrum (23 bis 70 Jahre) ließ eine Mischung aus jungen 
und erfahrenen Berater:innen erkennen, wobei die Mehrheit (66,7 %) in der privatwirtschaftlichen Be-
ratung tätig ist, 29,6 % sind in Verbänden und nur 3,7 % in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt 
[32]. 

Umfrage D wurde in sechs Ländern im EU-Horizont-Europa-Projekt DIGITAF durchgeführt [33] und er-
reichte in Deutschland 49 Personen in neun Bundesländern, wovon 35 sich als Landbewirtschaftende 
bezeichneten [34]. Ziel der Umfrage war es, eine Einschätzung zu Bedarfen und Anwendungsmöglich-
keiten digitaler Tools und Programme in der Planung, Beratung und Bewirtschaftung agroforstlicher 
Systeme zu erlangen. Die meisten Teilnehmenden äußerten sich aus Bayern (n = 10), Brandenburg 
(n = 8), Baden-Württemberg und Hessen (je 7). 

Umfrage E spiegelt das Stimmungsbild von 56 Agroforst-Expert:innen und Dienstleistende wider, die 
in der Beratung und Planung aktiv sind, sowie von 19 Landbewirtschaftenden mit und ohne Praxiser-
fahrung in der Agroforstwirtschaft [35]. Ziel war es, Erfolgsfaktoren für die Skalierung von Agroforst in 
Deutschland zu ermitteln. 

Umfrage F basiert auf 13 Interviews mit Expert:innen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg: 
zwei Forschende, ein Voll-, zwei Nebenerwerbsbetriebe, sieben Beratende und eine Behördenvertre-
terin [36]. Dabei wurde die Beratungsförderung in Baden-Württemberg (Beratungsmodul 222) thema-
tisiert, die eine 70%-ige Förderung der Beratungskosten (bis 1.500 Euro) beinhaltet [37], sowie die In-
vestitionsförderung in Bayern (KULAP I-84). 

Die ausgewerteten Umfragen geben einen Einblick in die Stimmungslage verschiedener Akteursgrup-
pen bezüglich derzeitiger Hemmnisse und Probleme bei der Neueinrichtung und der Fortsetzung ag-
roforstlicher Bewirtschaftungsmethoden (zusätzliche Informationen in Tabelle 6 im Anhang). 
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Themenbereich 1: Planung, Antragstellung und Beratung 
Die Vorteile der Agroforstwirtschaft für die Umwelt sind unter den Teilnehmenden von Umfrage A 
weithin anerkannt und stellen eine gewisse Motivation dar [30]. Als wichtige ökologische Vorteile wur-
den genannt: 

• Erhaltung des Bodens: Erosionsschutz, Verbesserung der Bodengesundheit und Bo-
denfruchtbarkeit, 

• Wasserrückhalt: bessere Angepasstheit gegenüber Trockenheit und vermindertem 
Oberflächenabfluss, 

• Regulierung des Mikroklimas, 
• Förderung der biologischen Vielfalt, Biodiversität: mehr Lebensräume für Bestäuber 

und Wildtiere. 

Insbesondere Landbewirtschaftende in Sachsen und Nordrhein-Westfalen betonten die Bedeutung 
von AFS für die Klimaanpassung in Anbetracht extremer Wetterereignisse. Befragte aus Baden-Würt-
temberg und Brandenburg hoben die Vorteile für die biologische Vielfalt hervor und brachten die 
Agroforstwirtschaft mit der Wiederherstellung von Ökosystemleistungen in Verbindung [30]. 

In Umfrage B zeigte sich, dass 29,5 % der befragten Betriebe bereits AFS eingeführt haben, während 
34,5 % dies planen. Die am häufigsten genannten AFS-Typen, die auf das Interesse der Bewirtschaften-
den stoßen, sind streifenförmige silvoarable Systeme (41,6 %) und Hecken (44,8 %). Ebenfalls beliebt 
sind Obstgärten mit gemischten Baumarten (40,8 %) und silvopastorale Systeme (40 %) [31]. Die ge-
äußerten Hauptbeweggründe für die Einführung der Agroforstwirtschaft sind laut Umfrage B: Wind-
schutz (52,8 %), Förderung der biologischen Vielfalt (55,2 %) und Schatten für die Nutztiere (41,6 %). 
Darüber hinaus werden folgende Funktionen genannt: Wasserrückhalt und Erosionsschutz (36 %), 
Obst- und Nussproduktion (40 %), Holzproduktion (19,2 %). Weitere in den offenen Antworten ge-
nannte Vorteile waren die Verbesserung der Bodenqualität und -produktivität, insbesondere nach Jah-
ren der Monokultur. Auch die Regulierung des Mikroklimas sowie die Schaffung von Weideland wird 
hervorgehoben. Hinsichtlich der Vielfalt in AFS wurde in Umfrage B Folgendes festgestellt: 26 % der 
Befragten integrieren mehr als zehn Gehölzarten in ihren agroforstwirtschaftlichen Systemen, wäh-
rend vergleichsweise wenige (6,6 %) ein oder zwei Baumarten verwenden [31]. 

Als Motivation für die Anlage eines eigenen AFS stellt Umfrage E in der Befragung von 19 Landbewirt-
schaftenden fest, dass die Verbesserung von Boden und Mikroklima (n = 16) sowie Biodiversitäts- und 
Klimaschutz (n = 15) am stärksten motivieren. Rund die Hälfte der Betriebe geben Tierwohl als Moti-
vation an (n = 9), gefolgt von Wirtschaftlichkeit und Imagegewinn (jeweils 8). Unter „Sonstiges“ wurde 
von drei Landbewirtschaftenden Bodenerosionsschutz, Trinkwasserschutz und „Optik“ genannt – eine 
Mehrfachauswahl war erlaubt [35]. 

Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Beratungskapazitäten und -kompetenzen gibt Umfrage C 
einen Einblick. Die am häufigsten genannten Beratungsschwerpunkte sind die Landwirtschaft allge-
mein (71,4 %) und die Agroforstwirtschaft (42,9 %). Darüber hinaus wurden die Themengebiete des 
Obstbaus, der Permakultur sowie der Unternehmensführung als relevant erachtet. Die Anzahl der jähr-
lichen Beratungen variierte signifikant: Einige Befragte führten lediglich drei Beratungen pro Jahr 
durch, während andere mehr als 100 Beratungen durchführten. Trotz teilweise langjähriger Beratungs-
erfahrung, die zwischen einem und 45 Jahren lag, wies die Mehrheit der Befragten ein noch relativ 
geringes spezifisches Fachwissen im Bereich Agroforstwirtschaft auf. Viele der Befragten verfügten 
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über weniger als fünf Jahre Erfahrung in diesem Bereich, was auf die Neuartigkeit des Themas als Be-
ratungsfeld hindeutet. Hinsichtlich der Bewertung der aktuellen und künftigen Kundennachfrage kris-
tallisierten sich die Flächenanlage silvoarabler und silvopastoraler AFS als Beratungsschwerpunkte her-
aus, während auch die Themen Naturschutz und Biodiversitätsberatung sowie Bodengesundheit, Ero-
sionsschutz und Klimaresilienz zunehmend in den Fokus rückten. Die Befragten bestätigten den Bedarf 
an zusätzlichen Fachkenntnissen in den Bereichen Bodenverbesserung, Humusaufbau, Kompostierung 
und Nährstoffanalyse sowie Landschafts- und Biotopgestaltung. 

Sowohl die Bewertung der ÖR 3 als auch der Investitionsförderung fällt in Umfrage F wenig positiv aus 
[37]. Kiritisiert wird die fehlende Harmonisierung zwischen der Agroforstwirtschaft als landwirtschaft-
liche Nutzung nach Agrarrecht einerseits und dem Naturschutzrecht andererseits. Dies verhindert Pla-
nungssicherheit und Selbstbestimmung der Landbewirtschaftenden. Zudem ist das politische Ver-
trauen der AFS-Befürworter:innen aufgrund der als intransparent und unglaubwürdig empfundenen 
politischen Entscheidungsprozesse auf regionaler und nationaler Ebene gering. Bürokratische Prozesse 
werden als zu aufwändig für Landbewirtschaftende und die zuständigen Behörden empfunden. Die 
Förderkriterien für ÖR 3 (und dementsprechend auch für investive Maßnahmen) werden größtenteils 
als unverhältnismäßig und restriktiv erachtet, da sie den Landwirtinnen und Landwirten keine Flexibi-
lität bei der Umsetzung einer Vielzahl von AFS lassen, nicht zur landwirtschaftlichen Praxis passen und 
wenig auf den ökologischen Nutzen ausgerichtet sind. Die geringen Förderbeträge beider Maßnahmen 
reichen nicht aus, um den Umsetzungs- und Bewirtschaftungsaufwand und die erreichten positiven 
Umweltleistungen zu entlohnen bzw. die Erreichung der GAP-Strategieplanziele zu kompensieren. Die 
kurzfristigen Förderzeiträume der ÖR 3 beeinträchtigen die Planungssicherheit der Betriebe und sind 
demnach unwirksam bezüglich der Erreichung der Umwelt- und Klimavorteile [36]. 

Themenbereich 2: Umsetzung in der Praxis zur Anlage bzw. Fortführung der Bewirt-
schaftung 
Ein wachsendes Interesse an der Agroforstwirtschaft wird in Umfrage B deutlich, die Landbewirtschaf-
tenden erkennen klare ökologische und agronomische Vorteile, jedoch bestehen bei vielen Bedenken 
hinsichtlich der langfristigen wirtschaftlichen Rentabilität und des Verwaltungsaufwands. Um die Ak-
zeptanz dieser Form der Landwirtschaft zu erhöhen, sind vereinfachte Finanzierungsmodelle und ver-
besserte politische Anreize erforderlich [31]. Als Gründe für die Nicht-Einführung von AFS wurden in 
Umfrage B zuvorderst genannt: Fehlende Investitionsunterstützung (14,4 %), unzureichende Beibehal-
tungszuschüsse für die Pflege in der langfristigen Bewirtschaftung (18 %) und zu komplexe Antragsver-
fahren (18,7 %) [31].  

Das wirtschaftliche Potenzial durch Obst-, Holz- und Nussproduktion wird erwähnt und Agroforstwirt-
schaft wird als zukünftiger Wirtschaftsfaktor angesehen, aber der Markt steht weiterhin vor Heraus-
forderungen, z. B.: unklare Rentabilitätsmodelle für AFS-Produkte, unbekannte Verbrauchernachfrage 
oder fehlende Anreize für Premiumpreise für AFS-Produkte. Die Befragten aus Bayern und Niedersach-
sen in Umfrage B sprachen sich für marktbasierte Anreize aus, wie etwa Zertifizierungsprogramme zur 
Förderung von AFS-Produkten. Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg äußerten 
Interesse an genossenschaftlichen Vermarktungsmodellen [31]. Es bestehen wirtschaftliche Beden-
ken, da einige Landwirte die Finanzierung von AFS ohne externe Unterstützung als schwierig ansehen 
bzw. eine finanzielle Unterstützung für die Einführung von AFS entscheidend ist. Gleichzeitig schrecken 
komplexe bürokratische Verfahren von der Beantragung von Förderungen ab. Ein weiterer geäußerter 
Kritikpunkt ist die inkonsistente Unterstützung seitens der Politik und Verwaltung. Es wird auch argu-
mentiert, dass AFS aus eigener Kraft rentabel sein müssen [31]. Kritisch hinsichtlich möglicher Effekte 
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auf die Betriebsführung bzw. die Anbauverfahren wird seitens der Landbewirtschaftenden in Umfrage 
B geäußert, dass die Agroforstwirtschaft die Wasserverfügbarkeit für benachbarte Kulturen verringern 
könnte. Andere argumentieren, dass die Agroforstwirtschaft einen übermäßigen Arbeits- und Verwal-
tungsaufwand verursacht, ohne dass ein klarer wirtschaftlicher Nutzen erkennbar ist. Einige Landbe-
wirtschaftende sehen in waldreichen Gebieten mit AFS keinen zusätzlichen Nutzen [31]. 

Um eine Einschätzung zu einer notwendigen Förderung für die Flächenanlage zu setzen, wurden die 
Teilnehmenden in Umfrage E gebeten, Schätzungen abzugeben. Demnach sollten AFS mit Pionierhöl-
zern im Mittel mit mindestens 393 Euro je Hektar Gehölzfläche pro Jahr gefördert werden. Für kom-
plexere AFS schätzen sie im Mittel eine jährliche notwendige Förderung von 568 Euro je Hektar, ver-
bunden mit einer zusätzlichen Investitionsförderung, um einen ausreichenden Anreiz zu schaffen [35]. 

Die Notwendigkeit für eine Professionalisierung der Agroforstwirtschaft wird in Umfrage D gesehen. 
Die Nachfrage nach digitalen Tools war allerdings, insbesondere bei jüngeren Bewirtschaftenden, ent-
gegen den Erwartungen, eher verhalten [34]. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die gewählte 
Zielgruppe „Bewirtschaftende“ u. U. nicht zur (zukünftigen) Kernanwendergruppe von Tools gehört, 
die v. a. in der Planung und Beratung genutzt werden. 

Bezüglich der KULAP-Förderung (I-84) in Bayern wurde in Umfrage F eine nicht vorgesehene Honorie-
rung der Eigenleistung als Problem wahrgenommen. Starke Konkurrenz besteht zu anderen Program-
men, wie bspw. Förderung im Rahmen der Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien (LNPR) mit 
einem Zuschuss von 70 %, teilweise 90 %, denn diese sind damit wesentlich attraktiver [36]. 

Themenbereich 3: Rechtliche Aspekte 
Mit Anerkennung im Förderrecht nach GAPDZV §4 hat sich die rechtliche Situation von AFS maßgeblich 
verbessert; allerdings bestehen nach wie vor Unsicherheiten in der Anwendung des Fachrechts, insbe-
sondere im Naturschutzrecht [38, 39]. 

Im Förderrecht liegen – neben den angesprochenen Konkurrenzen zu attraktiver geförderten AUKM 
und in Bezug zum Aufwand auch deutlich attraktiver geförderten Öko-Regelungen – auch schwer zu 
überwindende förderrechtliche Einschränkungen. In zwei Bundesländern ist die ÖR 3 auf Grünland und 
in neun Bundesländern in Dauerkulturen unzulässig ( Tabelle 4, Anhang). Es gelten darüber hinaus für 
jedes Bundesland spezifische „Kombinationstabellen“ zur Vermeidung einer potenziellen Doppelför-
derung mit AUKM. Die Kombination mit ÖR 1 (Blühstreifen) oder der Anbau verschiedener Kulturen 
zwischen den Gehölzsteifen ist bundesweit ausgeschlossen. 

Fazit Umfrage A: Finanzielle, bürokratische und eben auch regulatorische Herausforderungen sind 
nach wie vor die größten Hindernisse für die Einführung. Eine Vereinfachung der Förderverfahren zur 
Reduzierung des bürokratischen Aufwands wird gefordert. Insbesondere eine Flexibilität der regiona-
len Finanzierung, um länderspezifische Agroforstmodelle zu unterstützen, könnte eine breitere Um-
setzung in ganz Deutschland fördern. Umfrage A-Teilnehmer:innen sprechen sich auch für eine Förde-
rung des Wissensaustauschs zwischen Bundesländern mit erfolgreicher Einführung von Förderinstru-
menten aus [30]. 

Landbewirtschaftende legen laut Umfrage B AFS an, ohne – aufgrund strenger Vorschriften – auf be-
stehende Förderinstrumente zurückzugreifen. Abstandsregelungen erschweren nach ihrer Ansicht die 
Einhaltung der Vorschriften und stellen bürokratische und praktische Hürden für die Einführung von 
AFS dar. Als Gründe für die Nichtteilnahme an Förderprogrammen wurden genannt: Abstandsrege-
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lungen zum Rand (27 %), Nutzungskonzept zu aufwändig einzureichen (21 %), Breite der Gehölzstrei-
fen (15 %), Verwendung von Gehölzen der Negativliste (15 %), Abstand zwischen den Streifen (13 %) 
und die Mindestanzahl von zwei Streifen pro Schlag (11 %) [31]. Allerdings erfolgte die Befragung zum 
Stand 2023, sodass viele der genannten Hinderungsgründe bereits in der Anpassung adressiert wur-
den. Viele der Befragten berichteten also über Schwierigkeiten bei der Anwendung der bestehenden 
AFS-Förderung. Ein weiterer Aspekt der Besorgnis hinsichtlich der Rechtssicherheit von AFS, der von 
einigen Landbewirtschaftenden in Umfrage B genannt wurde, ist die Angst vor einer Neueinstufung 
von Agroforstflächen als Wald, was zu Einschränkungen bei der späteren landwirtschaftlichen Nutzung 
und zu sofortigen finanziellen Einbußen führen würde [31]. Der bürokratische Aufwand schreckt von 
der Teilnahme ab: Landbewirtschaftende gaben an, dass sie ein „eigenes Verwaltungsteam nur für den 
AFS-Papierkram“ benötigen würden. Genannt werden auch verwirrende Förderkriterien in agroforst-
wirtschaftlichen Förderprogrammen und allgemein häufige Änderungen der Politik, die Unsicherheit 
bezüglich einer langfristigen Unterstützung schaffen [31]. 

Umfrage C unter Berater:innen und Planer:innen im Jahr 2023 ergab, dass die meisten Teilnehmenden 
zwar erfahrene landwirtschaftliche Beratende sind, viele sich jedoch noch in der Anfangsphase der 
Entwicklung von Fachwissen im Bereich Agroforstwirtschaft befinden. Es besteht ein wachsender Be-
darf an spezialisierten Schulungen in den Bereichen Klimaresilienz, Bodengesundheit und Biodiversität, 
die für Beratungsaufträge zunehmend nachgefragt werden. Der private Sektor nimmt hierbei die wich-
tigste Rolle ein, während der öffentliche Sektor nur eine untergeordnete Rolle spielt. Künftige Aus- und 
Weiterbildungsprogramme sollten sich demnach nicht nur auf die Vermittlung praktischer agroforst-
wirtschaftlicher Fähigkeiten konzentrieren, sondern auch auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen, 
um nachhaltige Beratungsdienste in diesem Bereich zu unterstützen. 

Die Relevanz eines einfachen rechtlichen Rahmens wird in Umfrage E thematisiert, wobei alle befrag-
ten Gruppen dies als wichtig bewerten (~4,2 von 5 auf einer Skala von unbedeutend (1) bis sehr wichtig 
(5)). Landbewirtschaftende ohne AFS bewerten die Relevanz etwas höher als solche, die bereits AFS 
umgesetzt haben (~3,7 von 5). Expert:innen erzielten den höchsten Wert: 4,6 („sehr wichtig“) [35]. 

Themenbereich 4: Wissenschaftliche Aspekte 
Wissenschaftliche Studien zu Umweltwirkungen, den ökologischen Vorteilswirkungen und Ökosystem-
leistungen von AFS sind zahlreich. Eine große Chance bietet dabei der Systemansatz der Agroforst-
wirtschaft. Mit einer Bewirtschaftungsform sind sehr verschiedene Effekte verbunden, die sich teil-
weise überlagern, teilweise jedoch auch potenzieren. Viele der Studien analysieren allerdings mono-
kausal Zusammenhänge, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Effekte im Wesentlichen 
gleichzeitig, d. h. additiv auftreten.  

Wie eine der umfangreichsten Metastudien zum Thema gezeigt hat, ist die Agroforstwirtschaft vergli-
chen zu anderen Maßnahmen der Agrarumweltpolitik (z. B. Erhöhung der Fruchtfolgeglieder, Zwi-
schenfruchtanbau, Mischkulturanbau, Sortenmischungen) am effektivsten für die Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen, also Wasserregulierung und -qualität, die Regulierung von Schädlingen und 
Krankheiten, die Biodiversität und die Erhaltung der langfristigen Bodenproduktivität und -qualität 
[40]. Auch auf Landschaftsebene wurden AFS als Mittel zur Verbesserung von Regulierungsleistungen 
wie Bodenschutz, Nährstoffrückhalt, Klimaregulierung, höhere funktionale Biodiversität aufgrund von 
Bestäubung und größere Lebensraumvielfalt identifiziert [4]. Weitere Veröffentlichungen mit Review-
charakter, die die Wirkungen zusammenfassen, sind u. a. die Studie des NABU [41] oder frühere Er-
gebnisse aus dem Projekt AUWERTEN [3, 42].Tabelle 1 zeigt daraus den Gesamtüberblick. 
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Im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel ergibt sich die Anpassungsfähigkeit von AFS aus 
einer verbesserten Bodenstruktur und einem verbesserten Mikroklima, verbunden mit einem größe-
ren Wasserrückhalt auf der Fläche [43-47]. Allerdings sind Gehölze auch unterschiedlich stark vom Kli-
mawandel betroffen, sodass die Gehölzartenwahl dem gerecht werden muss, welche klimatischen Ef-
fekte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erwarten sind [48-50]. 

Großes Potenzial wird in der der Kohlenstoffspeicherung mittels AFS gesehen [51-54]. Die Literatur ist 
diesbezüglich umfangreich, wobei zumeist Effekte bezüglich des Bodens, also der Kohlenstoffsequest-
rierung und des Humusaufbaus untersucht werden [13]. Allerdings messen noch immer viele Autor:in-
nen lediglich bis in 30 cm Tiefe, obwohl eine C-Anreicherung auch im Unterboden stattfindet und dort 
langfristig verbleibt. Die Speicherung in der ober- und unterirdischen Biomasse [16] zeigt zumeist grö-
ßere Zuwächse als im Wald, da die Gehölze deutlich höhere Zuwachsraten aufweisen. Als dritter Be-
reich sind auch Effekte im vor- und nachgelagerten Bereich der Landnutzung, beispielsweise durch den 
verminderten Einsatz mineralischer und THG-intensiver Düngemittel, eine spätere Verwendung der 
Biomasse als Rohstoff Holz oder eine energetische Verwendung mit der Substitution fossiler Rohstoffe 
[55] beachtenswert. 

Dabei muss auf die Zuordnung der THG-Effekte, die direkt in den Gehölzflächen auftreten, und Effekte, 
die im gesamten AFS feststellbar sind, geachtet werden. Die Literatur ist diesbezüglich nicht immer 
eindeutig in der Ergebnisdarstellung [56]. So kommt es im Inneren von Hecken beispielsweise aufgrund 
des Blattstreufalls und der fehlenden Bodenbearbeitung zu einer nennenswerten Humusanreicherung 
[57]. Die Blattstreumenge ist unter naturnahen Hecken mit jener unter agroforstlichen Gehölzkulturen 
(kurz- bis mittelfristiger Umtrieb) vergleichbar. Eine Arbeitsgruppe des DeFAF e.V. ermittelte – vorran-
gig mit Bezug auf die ober- und unterirdische Holzbiomasse – eine durchschnittliche jährliche Bindung 
von 10 t CO2-Äq. je Hektar Gehölzfläche [16].  
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Tabelle 1: Übersicht zu Umweltwirkungen von Agroforst klassifiziert anhand der „Schutzgüter des Naturschutzes“. 
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Düngeverzicht   X     X     X         

Verzicht / Verminderung PSM                  X       

Bodenbedeckung X           X     X     

Blattstreu- und Wurzelumsatz   X X   X X             

Anbaudiversifizierung               X X   X X 

Windschutz X         X X           

Verminderte Boden- 

bearbeitung 
X   X   X X             

Verminderte Befahrungsinten-

sität 
      X X               

Gehölzartenwahl /  

-vielfalt 
                  X X X 

Zusätzliche naturschutz-fachli-

che Aufwertung 
                  X X   

Landschaftsangepasste Pla-

nung 
X           X X     X X 

Kombination mit anderen 

AUKM 
X X       X       X X X 

PSM: Pflanzenschutzmittel, AUKM: Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, THG: Treibhausgase, Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage 

von Zehlius-Eckert et al. 2020[3]. 

Festzuhalten bleibt, dass es unter agroforstlich genutzten Gehölzkulturflächen mittel- bis langfristig zu 

einer Steigerung des Bodenhumusgehaltes kommt. Eine solche Humusakkumulation in den Gehölzflä-

chen von AFS kann durchaus auch als Aufwertung der Bodenbeschaffenheit der Landwirtschaftsfläche 

gesehen werden. Bei einer langfristig (> 25 Jahre) angelegten Rotation der Gehölzflächen könnten 

landwirtschaftliche Kulturen von dieser Humusakkumulation direkt profitieren. Der C-Gehalt nimmt 

allerdings auch außerhalb der Gehölzreihen zu, durch den Eintrag von Laubfall, den Windschutz und 

ein verändertes Mikroklima, allerdings erst über lange Zeiträume [58]. Die Untersuchungen beruhen 

auf Systemen in Frankreich mit vergleichsweise geringen Reihenabständen zwischen den Gehölzreihen 

(9 bis 24 m), sind also nicht ohne weiteres auf weite Abstände übertragbar. 
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Da die C-Sequestrierung im Boden mit großen Unsicherheiten behaftet ist [59], was die Bodenart und 
damit das ursprünglich vorhandene und langfristig speicherbare Potenzial angeht, sollten konservative 
Ansätze der Abschätzung gewählt werden. Die Erfassung der „stehenden“ Biomasse ist oftmals ein 
geeigneter Ansatz, der technisch auch einfacher und kostengünstiger zu realisieren ist [16], beispiels-
weise durch moderne Erfassungsmethoden wie Lidar (Light imaging, detection and ranging) oder allo-
metrische Modelle. Um hier auch Klarheit für die Politik und Verwaltung zu finden, sind Standardisie-
rungsansätze, wie sie in der DIN SPEC angestrebt werden [60], sinnvoll, auch wenn im Einzelfall große 
Variabilität festzustellen ist. 

Im Gewässerschutz wurden durch die große Verbreitung von Pufferstreifen in den USA einige Unter-
suchungen durchgeführt [61], aber auch in Sachsen (Projekt ELKE). Eine Besonderheit ist die Nutzung 
des Keyline-Designs, wobei es dazu bisher kaum wissenschaftliche Untersuchungen in unseren Breiten 
gibt [62, 63]. Im Projekt AGROFLOW, als Teil des projektübergreifenden MODEMA-Netzwerkes, sollen 
diese Ansätze verstärkt untersucht werden, unter anderem in Rheinland-Pfalz und in Sachsen. 

Positive Aspekte hinsichtlich der Naturschutzwirkungen überwiegen [6, 64-68]. Durch AFS wird die 
biologische Vielfalt durch die Kombination von Gehölzen mit Kulturpflanzen und/oder Grünland er-
höht, da auf diese Weise das Wachstum einer größeren Vielfalt von Pflanzen gefördert wird, die an 
unterschiedliche mikroklimatische Bedingungen angepasst sind [42]. Agroforst-Projekte im Rahmen 
des Bundesprogramms Biologische Vielfalt, SEBAS und SIGNAL, kommen zu positiven Bewertungen 
hinsichtlich des Bodenlebens [69-71]. Der Anstieg der biologischen Vielfalt kann auch durch die In-
tegration der Tierhaltung, durch die Schaffung silvopastoraler Systeme, gefördert werden. Die Vorteile 
werden dabei im Allgemeinen noch größer, wenn verschiedene Gehölzarten ausgewählt werden [72]. 
Allgemein werden positive Effekte hinsichtlich Tierwohl in silvopastoralen Systemen berichtet [73]. 

Möglichkeiten zusätzlicher naturschutzfachlicher Aufwertungen werden u. a. in der NABU-Studie “Ag-
roforstsysteme und Naturschutz” zusammengefasst [41]. Generell ist eine landschaftsangepasste Pla-
nung Grundlage für die Maximierung positiver Effekte. Diese verlangt neben einer guten Ortskenntnis 
und einer adaptierten Planung auch die Berücksichtung neuer Möglichkeiten digitaler Tools; Stich-
worte: Luftbildauswertung, digitales Geländemodell, Abflussmodellierung, GPS-genaue Pflanzung 
(Projekt DIGITAF [33, 74, 75]). 

Die Förderung der Multifunktionalität [76, 77] ist ein häufig genanntes Hauptargument für die AFS. 
Smith et al. [2] ziehen Schlussfolgerungen aus fünf Fallstudien zu AFS in Europa und zeigen, dass AFS 
ein hohes Flächenäquivalentverhältnis (Land Equivalent Ratio – LER) aufweist. Im Vergleich zu Mono-
kulturen führt dies zu einer effizienteren Flächennutzung. Eine effiziente multifunktionale Landnut-
zung mittels AFS steigert die Nahrungsmittel- und Holzproduktion und verringert gleichzeitig den Druck 
auf knappe Produktionsflächen [43]. Diese effiziente Landnutzung geht auf die verbesserte Ressour-
cennutzung von Sonneneinstrahlung, Wasser und Nährstoffen auf der Ebene der Parzelle zurück [78]. 
Auch mit Tierhaltungsverfahren bei Schaf und Rind konnten Produktivitätsvorteile gezeigt werden [79, 
80], die letztlich auch mit dem Tierwohl korrespondieren. 

Die insgesamt überwiegend positiv bewerteten Effekte individueller Studien werden durch die Ein-
schätzung des Thünen-Instituts unterstrichen, nach der in AFS ein signifikantes Potenzial zur Verbes-
serung von Biodiversität sowie im Boden- und Klimaschutz liegt [17], das über eine Stabilisierung des 
gegenwärtigen Umweltzustandes hinausgeht. 
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Handlungsempfehlungen 

Bei den „Handlungsempfehlungen“ handelt es sich um besonders relevante politische Steuerungsgrö-
ßen, die aktuell als dringend angesehen werden und die in der Kurzstudie evident geworden sind. Die 
Fokussierung auf vier Bereiche A bis D mit jeweils zwei Hauptanliegen schließt nicht aus, dass weitere 
Aspekte hinzukommen können und im politischen Prozess Beachtung finden sollten. Überwiegend pri-
vatrechtliche Aspekte (Pachtmarkt, Versicherungen, Kredite usw.) stellen ebenfalls Stellschrauben dar. 

A) Ausbau der finanziellen und strategischen Förderung der Agroforstwirtschaft 

1. Es sollte auf die Entwicklung einer pragmatischen und anreizgenerierenden investiven Förde-
rung auf Bundesebene zur Etablierung von AFS fokussiert werden. Die Initiierung einer substan-
tiellen Ausweitung agroforstlicher Flächen durch das ANK ist auf eine höhere, niederschwelligere 
und flexiblere sowie langfristig orientierte Förderung angewiesen, die bundesweit verfügbar ist. 
Diese wäre zukunftsfest, wenn sie bei sich ändernden oder wegfallenden Rahmenbedingungen 
(bspw. GAPDZV, ÖR 3, GAK-Rahmenplan) Bestand hat. Eine Vorausschau auf zukünftige Entwick-
lungen der GAP ab 2028 (Stichworte: Results-based-Schemes, Gemeinwohlprämie etc.) ist daher 
angezeigt, um die längerfristige Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Im Detail der Ausgestaltung 
einer solchen Investitionsförderung sollten einige Kernaspekte beachtet werden. Auf lange Pla-
nungs-, Vorbereitungs- und Bestellzeiträume der Betriebe ist Rücksicht zu nehmen (rollierende Be-
antragungsmöglichkeit ermöglichen). Die Honorierung fachlich versierter Planungs- und Bera-
tungsleistungen sind erfolgsentscheidend. Ebenso ist der arbeitswirtschaftliche Mehraufwand 
während der Anwuchspflege in den ersten beiden Jahren sowie die oftmals über mehrere Jahre 
nicht vorhandenen Einnahmen im Jugendstadium der AFS zu berücksichtigen. Eigenleistungen soll-
ten bestenfalls ermöglicht und berücksichtigt werden. Ein gewisser “Experimentierraum” bezüg-
lich innovativer Anbau-, Pflanz- und Bewirtschaftungssysteme in der Agroforstwirtschaft sollte ge-
schaffen werden, um bspw. mit alternativen Gehölz- und Kulturarten Praxiserfahrungen zu sam-
meln.  

2. Anbindung an weitere politische Zielvereinbarungen und Programme. Agroforst sollte als bedeu-
tende Maßnahme im Bereich übergeordneter politischer Ziele im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 
kommuniziert und etabliert werden. Das könnte dazu führen, dass AFS bspw. in kommunalen Pro-
grammen und Umsetzungen auf lokaler Ebene stärker wahrgenommen und berücksichtigt werden 
(beispielsweise im Rahmen von Klimaanpassungsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie (EG WRRL), aber 
auch Wärmenetze, Hochwasserschutzmaßnahmen usw.). Die Agroforstwirtschaft sollte darüber 
hinaus als zentrales Gestaltungselement und effektiver Lösungsbaustein in die Nationale Strategie 
zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030) integriert werden [81]. Insbesondere in den Handlungs-
feldern 4 „Wiederherstellung von Ökosystemen“, 5 „Boden“, 9 „Agrarlandschaften“, 14 „Klima-
wandel“ und 16 „Stoffeinträge & andere Beeinträchtigungen von Ökosystemen“ sollte die Agro-
forstwirtschaft explizit als Instrument zum Schutz der biologischen Vielfalt genannt werden. An-
knüpfungspunkte, die sich bei der Umsetzung der europäischen Wiederherstellungsverordnung 
(W-VO) bieten, sollten offensiv genutzt werden. AFS können einen substantiellen Beitrag zur För-
derung der biologischen Vielfalt leisten [82]. 
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B) Abbau von rechtlichen und bürokratischen Hürden 

3. Flexibilisierung in Verwaltungsvorgängen und Erleichterung der Beantragung. Umsetzungsbarri-
eren liegen in teils konträren Auslegungen des Förder- und Fachrechts auf der regionalen bzw. 
lokalen Ebene. Entscheidungsfindungen und Bewertungen durch Behörden sollten bezüglich der 
Umweltwirkungen fachlich solide eingeschätzt werden. Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
zeigen überwiegend positive Effekte. Hierfür ist die Begrifflichkeit „Agroforstwirtschaft“ bzw. „Ag-
roforstsysteme“ in den einschlägigen Verwaltungshandreichungen der übergeordneten Stellen der 
Landesebene zu ergänzen bzw. anzupassen. Nach Möglichkeit sollte eine Verordnung erstellt wer-
den, die darauf abzielt, untere Behörden zu verpflichten, wo immer möglich, die Anlage von AFS 
zu unterstützen und bürokratische Hindernisse zu beseitigen. Schutzgebiete, wie z. B. Landschafts-
schutzgebiete (LSG) großflächig auszuschließen, verbaut Möglichkeiten auch in diesen Regionen 
positive Effekte mit agroforstlichen Anbauverfahren zu erzielen. Die Integration des Agroforstbe-
griffs in das BNatSchG würde bedeuten, Agroforst als landwirtschaftliche Nutzung anzuerkennen 
und das Landwirtschaftsprivileg auf AFS auszuweiten. AFS wären dann nicht per se hinsichtlich des 
Vorliegens eines Eingriffs zu hinterfragen [39]. Nach Agrarrecht sind AFS bereits als landwirtschaft-
liche Tätigkeit definiert ([83] § 3). Durch ihre Etablierung findet keine Landnutzungsänderung statt, 
da die landwirtschaftliche Fläche Ackerland, Dauerkultur oder Dauergrünland erhalten bleibt 
([83] § 4).  

4. Kombinationsfähigkeit mit anderen AUKM und Förderprogrammen ermöglichen. Verschiedene 
Anreizinstrumente dürfen nicht zum gegenseitigen Ausschluss führen (Stichwort: Baukastensys-
tem). Eine gute Kombinationsfähigkeit mit anderen AUKM sowie andere ÖR ist essentiell für mehr 
Akzeptanz und Nachfrage. Wenn AFS zum Klimaschutz beitragen (C-Sequestrierung im Boden und 
der Biomasse) und gleichzeitig die Biodiversität fördern (vgl. Blühflächen für Insekten) und darüber 
hinaus auch einen Beitrag zum Boden- und Gewässerschutz leisten (Verzicht auf mineralische Dün-
gung, geringere Bodenerosion etc.), so ist eine Kombinierbarkeit der Förderung gerechtfertigt und 
ausschlaggebend für die freiwillige Teilnahme. Darüber hinaus wird die geäußerte, aber fachlich 
nicht intendierte Konkurrenz zu anderen AUKM vermindert. 

C) Schaffung wirtschaftlicher Anreize 

5. Alternative finanzielle Anreize berücksichtigen. Zukünftig werden neue Finanzierungsquellen eine 
stärkere Rolle in vielen Betrieben spielen, u. a. durch CO2-Zertifikatehandel. Dieser sollte frühzeitig 
in eine Förderstrategie einbezogen werden. Im Rahmen einer ergebnisorientierten Honorierung 
bieten sich da Ansätze und ein großes Potenzial. Bei einem rechnerisch als nachhaltig anzusehen-
dem Potenzial von theoretisch bis zu 1 Mio. Hektar Gehölzfläche auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen können AFS mit einer durchschnittlichen jährlichen Bindung von 10 t CO2-Äq. je Hektar Ge-
hölzfläche einen wichtigen Beitrag als Kohlenstoffsenke im LULUCF (Landnutzungs)-Sektor leisten 
[16]. Es bedarf intensiver Maßnahmen zur Verbreitung von entsprechendem Fachwissen bei Land-
eigentümer:innen und -nutzer:innen sowie bei Behörden und in der Politik. Darüber hinaus sind 
AFS nicht nur geeignet, verschiedene Gemeinwohlleistungen wie Klimaschutz zu erbringen, son-
dern auch geeignet, Schäden am Gemeinwohl abzuwenden bzw. deren Kosten zu vermindern. Ein 
Beispiel ist hierbei die Reduzierung des Bodenabtrags auf der Fläche, wodurch diese vor Erosion 
geschützt ist und damit weniger Mittel für die Beseitigung von Erosionsschäden notwendig wer-
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den. Die Agroforstwirtschaft leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der landwirtschaftli-
chen Erträge in Zeiten der Klimakrise (Schutz vor Wind- und Wassererosion/Sturzfluten, Kühlung 
der Landschaft in Hitzeperioden, mehr Arten- und Strukturvielfalt in der Landschaft). 

6. Die Marktsituation für agroforstliche Produkte sollte gestärkt werden. Politische Anreizinstru-
mente sollten auf die Nutzung landwirtschaftlicher Produkte aus klimaschützenden Anbauverfah-
ren, wie AFS oder Paludikultur, abzielen. Öffentlich geförderte Projekte können Anreize setzen und 
gleichzeitig eine regionale Wertschöpfung generieren. Im Bausektor bspw. könnten Emissionen 
vermindert werden, wenn verstärkt auf nachwachsende Rohstoffe gesetzt würde (Holz [explizit 
aus AFS] statt Zement und Stahl etc.). Diese Bauweise mit zertifizierten Baustoffen mit Emissions-
vermeidungskennzahlen könnte bspw. steuerlich gefördert werden. Auch die Nutzung von Agro-
forstprodukten für die energetische Verwendung könnte gestärkt werden. Hier könnte z. B. das 
EEG herangezogen werden, sodass Energieerzeugungsanlagen mit Holz aus AFS stärker gefördert 
werden usw. Grundlagen für eine verbriefte CO2-Entnahme durch die Verwendung regionaler, bi-
obasierter und recyclingfähiger Rohstoffe bieten Standards, die vom Anbau, Verarbeitung, Ver-
wertung bis zur schlussendlichen Endverwendung gehen, wie beispielsweise die in der Entwicklung 
befindliche DIN-SPEC [60]. 

D) Unterstützung von Beratungsprozessen und Bildungsangeboten 

7. Bundesweite Förderung einer Beratung ermöglichen. Eine initiierende und begleitende (natur-
schutzfachliche) Planung und Beratung zu fördern, würde für ein flächendeckendes und thema-
tisch dezidiertes Beratungsangebot sorgen und ergebnisoffen eine breitere Umsetzung ermögli-
chen. Beispiele auf Landesebene in Brandenburg [84] oder Baden-Württemberg zeigen Ansätze, 
die in die richtige Richtung gehen. Darüber hinaus würde eine Beratungsförderung auch die Qua-
lifizierung für bestehende Berater:innen lohnenswerter machen.  

8. Bundesweite Förderung der Aus- und Weiterbildung. Geeignete Formate der Aus- und Weiterbil-
dung sollten gestärkt werden. Hierzu gehört die Weiterbildung von Mitarbeiter:innen in Behörden 
und Ämtern sowie die Implementierung in die Ausbildung der Grünen Berufe. 
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Zusammenfassung 

Die Analyse hat gezeigt, dass die Verbreitung von AFS in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar 
an Dynamik gewonnen hat, die Umsetzung dennoch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. 
Dies hat vielschichtige Ursachen, wie die Auswertung von sechs Befragungen unter Landbewirtschaf-
tenden, Beratenden und Expert:innen gezeigt hat. 

Bestehende Fördermaßnahmen im Rahmen der GAP und GAK reichen bei weitem nicht aus, um die 
angestrebten Flächenzuwächse und die damit verbundenen Ziele hinsichtlich Klimaschutz und Bio-
diversität zu erreichen.  

Die ÖR 3 „Beibehaltung von Agroforstsystemen“ ist für sich genommen und in Anbetracht einer star-
ken “Konkurrenz” zu anderen flächenbezogenen ÖR oder AUKM kaum interessant. Die ÖR 3 Förderung 
deckt in den meisten Fällen bei Weitem nicht die anfallenden Bewirtschaftungskosten. Da die ÖR 3 in 
der verbleibenden Laufzeit der GAP-Förderperiode bis 2027 wenig Potenzial für Veränderungen vor-
weist, zeigt sich umso mehr die dringende Notwendigkeit der Einführung einer bundesweiten investi-
ven Maßnahme. Darüber hinaus halten einige Bundesländer im Zusammenhang mit der verzögerten 
Finanzierung der in Aussicht gestellten ANK-Mittel ihrerseits die Einführung zurück, sodass an dieser 
Stelle auf die Dringlichkeit zur Umsetzung von Maßnahmen für AFS hingewiesen wird.  

Abschließend werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die aktuell als dringend angesehen werden.  

• Das Hauptaugenmerk sollte auf den Ausbau der finanziellen und strategischen Förderung der Ag-
roforstwirtschaft gelegt werden. Hierbei müsste auf die Entwicklung einer pragmatischen und an-
reizgenerierenden investiven Förderung auf Bundesebene zur Etablierung von AFS fokussiert wer-
den. Dabei bietet sich die Anbindung an weitere politische Zielvereinbarungen und Programme im 
Umwelt- und Klimaschutz an. 

• Um eine gute Akzeptanz für bestehende Programme zu erreichen, wäre ein Abbau von rechtlichen 
und bürokratischen Hürden beispielweise durch eine Flexibilisierung in Verwaltungsvorgängen 
und Erleichterung der Beantragung sowie der Ermöglichung einer Kombinationsfähigkeit mit an-
deren Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und Förderprogrammen wünschenswert. 

• Die begleitende Unterstützung wirtschaftlicher Anreize kann durch die Politik erfolgen. Dabei soll-
ten zukünftige Finanzierungsinstrumente (Stichwort: CO2-Zertifikatehandel) anschlussfähig sein. 
Die Marktsituation für agroforstliche Produkte sollte gestärkt werden.  

• Um die Ziele zur erreichen, bedarf es umfangreicher Anstrengungen, die auch die Unterstützung 
von Beratungsprozessen und Bildungsangeboten umfassen sollte. Nachdem es sich bei der agro-
forstlichen Bewirtschaftungsform für alle Beteiligten noch um etwas Neues handelt, sind Aufklä-
rung und Weiterbildung auf allen Ebenen erforderlich, die auch im Rahmen des ANK gefördert und 
gefordert werden könnten. 

Mittel- bis langfristig sollte der grundlegende Ansatz einer Agroforststrategie auf Bundesebene initiiert 
werden, begleitet von einer Neuausrichtung und Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
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Anhang 

Tabelle 2: Baumarten in Agroforstsystemen hinsichtlich der Nennungen in den eingetragenen Systemen und deren 
jeweiliger Anteil (Nennungen >1), (Stand: 31.12.2024, Quelle: [23]). 
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Tabelle 3: Straucharten in Agroforstsystemen hinsichtlich der Nennungen in den eingetragenen Systemen und jeweili-
ger Anteil (Stand: 31.12.2024, Quelle: [23]). 
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Tabelle 4: Übersicht zur Ausgestaltung der ÖR 3 in den Bundesländern, die Kombinierbarkeit mit AUKM, dem Ökologi-
schen Landbau sowie bestehende Investitions- und Beratungsförderungen. 

Bundes-
land 

ÖR 3 
AF 

ÖR 3 
DG 

ÖR 3 
GB 

ÖR 3 
DK 

ÖR 3 
AUKM 

ÖR 3 
ÖKO 

Investive 
Förderung 

Sonstige Quellen 

Baden-Würt-
temberg 

ja Ja 
Nein 
(?) 

Nein Nein   
Beratungsförderung 

70 % 
[85] 

Bayern Ja Ja Ja Nein   Ja  [86, 87] 

Rheinland-
Pfalz 

Ja Ja Ja Nein     [88] 

Saarland Ja Ja Ja Nein nein Ja   [89] 

Hessen (Ja) (Ja) (Ja) Nein    
ÖR 3 Ausschlussge-

biete 
[90] 

Nordrhein-
Westfalen 

Ja Ja Ja Ja (Ja) Ja   [91] 

Niedersach-
sen 

Ja Ja Ja Ja (Ja) Ja Ja 
Beratungsförderung 

80 % 
[92, 93] 

Thüringen Ja Ja Ja Nein Nein Ja   [94] 

Sachsen- 
Anhalt 

Ja Nein 
Nein 
(?) 

Nein Nein ?   [95] 

Sachsen Ja Nein 
Nein 
(?) 

Nein Nein Ja (?)  
Pufferstreifen an 

Gewässern 
[96-98] 

Branden-
burg 

Ja Nein 
Nein 
(?) 

Nein  Ja angekündigt 
Beratungsförde-

rung, 80 % 
[99-102] 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

Ja Ja Ja Ja (Ja) Ja Ja  [103-105] 

Schleswig-
Holstein 

(Ja) (Ja) (Ja) (Ja)  Ja   [106] 

AF: Ackerland, DG: Dauergrünland, GB: Gemüsebau etc., DK: Dauerkulturen, (Ja): mit Einschränkungen oder lediglich mit ausgewählten 
Programmen kombinierbar, *keine Kombinationstabelle, nur Prämien-Rechner, Abfragen ohne Konflikt mit ÖR 3  
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Tabelle 5: Übersicht agrarpolitischer Empfehlungen mit Bezug zur Agroforstwirtschaft. 

Initiator:in Quellen 

Agora Agrar [107] 

AgroforstJetzt! [108] 

DeFAF e.V. [81, 109] 

Edmund Rehwinkel-Stiftung [110] 

AbL, Baumland Kampagne, DeFAF, DUH, NABU, WWF [111, 112] 

NABU [41] 

Äpfel & Konsorten e.V. [50] 

Umweltbundesamt [11] 

VRD Stiftung [113] 

Thünen Institut [17] 

Tabelle 6: Überblick zu Umfragen zu Hemmnissen und Problemen der Neueinrichtung und der Fortsetzung von Agro-
forstwirtschaft in Deutschland. 

ID Titel & Zielgruppe Projekt & Charakteristik Jahr Quellen 

A 
„DeFAF Bundesländerumfrage“ Landbewirtschaf-

tende 
Online seit 20. Juni 2023, n = 83 (Stand 

21.02.2025) 
2023/25 unveröffentlicht 

B 
„Agroforst Stand 2024 - wo liegen die Probleme?“ 
Landbewirtschaftende, v. a. AbL-Mitglieder:innen 

AbL Umfrage des Arbeitskreises Agro-
forst und landwirtschaftliche Gehölz-
strukturen, n = 142 (mit Angab. Be-

triebsgröße) 

2024 [31] 

C 
„Beraterumfrage zur Erstellung eines Weiterbil-

dungsangebots für Agroforstwirtschaft“ 
Beratende / Planende 

AUKM Projekt, n = 32 2024 [30] 

D 
„Digitale Tools in der Agroforstwirtschaft“ Landbe-

wirtschaftende, sonstige Schlüsselakteure 

Abschlussarbeit Humboldt-Universität 
zu Berlin, n = 49 
DIGITAF-Projekt 

2024 [34, 74, 75] 

E 
„Erfolgsfaktoren von Agroforst-Systemen“ 

Landbewirtschaftende, AFS-Planende, Beratende, 
Forschende, Behördenvertreter:innen 

Abschlussarbeit Leuphana Universität 
Lüneburg, n = 56 

2023 [35] 

F 

„Incentivising Agroforestry in Germany: An Analy-
sis of Eco-schemes and Investment measures in the 

Common Agricultural Policy“ 
Landbewirtschaftende, AFS-Planende, Beratende, 

Forschende, Behördenvertreter:innen 

Abschlussarbeit Albert-Ludwig-Universi-
tät, Freiburg, n = 13 

2024 [36] 

Die Auswertung beruht auf einer Auswahl, die u. a. auch die Aktualität und eine hohe Beteiligung berücksichtigt. Weitere Autor:innen mit 
Befragungen in Deutschland kommen aber überwiegend zu ähnlichen Ergebnissen (z. B. [114-116]) 
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